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Stellungnahme gemäß  § 3  Abs. 1  BauGB (Bürgerbeteiligung)  § 3  Abs. 2  BauGB (öffentliche Auslegung) 
  § 4  Abs. 1  BauGB (frühzeitige Trägerbeteiligung) x § 4  Abs. 2  BauGB (Trägerbeteiligung) 

 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 95     Seiten: 1 
 
Erläuterung zur Beschlussfassung 
 
Aus der Stellungnahme der SIS Bitterfeld zum Vorentwurf gehen weder Hinweise noch 
Einwände oder Bedenken hervor. 
 
 
Beschlussfassung:  
 
Die Stellungnahme wird von der Stadt Bitterfeld-Wolfen zur Kenntnis genommen.  
Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stimmverhältnis:  ja  nein  Enthaltung  

 

Roennike
Textfeld
Austauschseiten Anlage 1 / Nr. 057-2014 - Lfd.-Nr. 95 bis 96a
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Stellungnahme gemäß  § 3  Abs. 1  BauGB (Bürgerbeteiligung)  § 3  Abs. 2  BauGB (öffentliche Auslegung) 
  § 4  Abs. 1  BauGB (frühzeitige Trägerbeteiligung) x § 4  Abs. 2  BauGB (Trägerbeteiligung) 

 
 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 96     Seiten: 4 
 
Erläuterung zur Beschlussfassung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu I.  Die Hinweise sind bei der Erstellung der Bebauungsplanunterlagen zum 

Satzungsbeschluss berücksichtigt worden.  
Die Aufstellung des Bebauungsplans dient u.a. der städtebaurechtlichen 
Absicherung möglicher Erweiterungen des betreffenden Betriebs und ist für diese 
erforderlich. Die im Zuge dessen erfolgende städtebaurechtliche Verankerung von 
Nutzungsbeschränkungen für die "westliche Erweiterungsfläche" sind dabei zur 
Sicherung einer noch ausreichenden städtebaurechtlichen Vorsorge gegen 
Umweltgefahren im Fall von Störfallereignissen notwendig. 
Nutzungsbeschränkungen, die über das hinaus gehen, was aufgrund der vor Ort 
tatsächlich gegebenen örtlichen Verhältnisse ohnehin für die Eigentümer der 
betreffenden Fläche im Rahmen von Genehmigungsverfahren für konkrete 
Investitionsvorhaben zu erwarten sein wird, ergeben sich infolge des 
Bebauungsplans nicht. 
 
a) Nach den der Stadt Bitterfeld-Wolfen vorliegenden Erkenntnissen ist damit zu 
rechnen, dass unabhängig von der Aufstellung des Bebauungsplans 02-2013 btf 
die in der Stellungnahme dargestellten Erweiterungsabsichten faktisch derzeit nicht 
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auf der dafür bislang vorgesehenen Erweiterungsfläche westlich des bestehenden 
Betriebsgeländes realisiert werden können. 
Als ursächlich hierfür ist die räumliche Nähe der betreffenden Erweiterungsfläche 
zu unmittelbar westlich der Bahnanlagen an der Griesheimstraße vorhandenen 
Wohngebäuden "Am Kraftwerk" anzusehen. 
Denn der geringe Abstand zwischen bestehenden Wohngebäuden sowie den für 
die geplante Betriebserweiterung vorgesehenen Flächen stellt im Hinblick auf die 
im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren durch den Antragsteller 
nachzuweisende Einhaltung von "Sicherheitsabständen" bereits im Bestand ein 
wesentliches Erschwernis für die Zulässigkeit von Anlagen dar, in denen 
gefährliche Stoffe in großen Mengen gehandhabt werden. 
Nach den Ergebnissen der von der Stadt in Auftrag gegebenen Untersuchungen ist 
davon auszugehen, dass die insoweit bestehenden Abstandserfordernisse für 
Anlagen wie z.B. eine Chlorverladung im Bereich der "westlichen 
Erweiterungsfläche" derzeit nicht eingehalten werden können und die Nutzung 
dieser Fläche für derartige sowie im Hinblick auf das von ihnen ausgehende 
Gefahrenpotenzial vergleichbare Anlagen faktisch wesentlich eingeschränkt ist. 
Ursächlich auf die Bebauungsplanung der Stadt Bitterfeld-Wolfen zurückzuführen 
sind diese Einschränkungen in keinem Fall. 
 
b) Es muss auch davon ausgegangen werden, dass der insoweit bestehende 
Nutzungskonflikt nicht einseitig zu Lasten der Anwohner "Am Kraftwerk" 
entschieden werden kann sowie insbesondere keine rechtlichen Möglichkeiten für 
die Stadt Bitterfeld-Wolfen bestehen, die betreffenden Wohngebäude, von denen 
die beschriebenen Abstandserfordernisse ausgehen, gegen den Willen ihrer 
Eigentümer zu erwerben bzw. zu beseitigen oder in anderer Weise die dort 
ausgeübte Wohnnutzung zu unterbinden. 
Vor diesem Hintergrund hat die Stadt eine Gesamtkonzeption für die 
städtebaurechtliche Bewältigung der im Bestand vorhandenen "Gemengelage" 
entwickelt, die darauf beruht, ein "Heranrücken" von Industrieanlagen, von denen 
im Störfall erhöhte Gefahren ausgehen können, an die bestehende 
Wohnbebauung zu beschränken und im umgekehrt eine weitere Verdichtung der 
Wohnbebauung "Am Kraftwerk" auszuschließen. 
Als "Ersatz" für die insoweit in ihrer Nutzbarkeit für industrielle Anlagen bereits im 
Bestand eingeschränkte "westliche Erweiterungsfläche" sollen potenzielle 
Erweiterungsflächen östlich der heute bestehenden Anlagen der Mandantin des 
Einwenders städtebaurechtlich als solche gesichert werden, so dass eine 
Realisierung der in der Stellungnahme geschilderten Erweiterungsabsichten in 
diesem Bereich möglich sein wird. 
Die Umsetzung dieser städtebaulichen Gesamtkonzeption ist der Gegenstand der 
Verfahren zur Aufstellung der Bebauungspläne 01-2013 btf und 02-2013 btf. 
Im Zusammenhang mit dem Erlass des Bebauungsplans als Satzung werden dem 



Abwägungsbogen zum Bebauungsplan 01_2013 btf "Wohnbereich Straße Am Kraftwerk" der Stadt Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld 
 

  Seite 4 

 

 
 

stellungnehmenden Unternehmen so wie der Chemiepark Bitterfeld-Wolfen GmbH 
durch die Plangeberin zusätzliche Erleichterungen gewährt, um dem 
stellungnehmenden Unternehmen bevorzugt den Erwerb und die Herrichtung der 
für sie besonders geeigneten Erwerbsflächen östlich ihres jetzigen 
Betriebsgeländes zu ermöglichen. 

 
 
Zu II.  Der Bebauungsplan 01-2013 btf für Teile des Wohngebiets "Am Kraftwerk" in der 

vorgelegten Form ist erforderlich, um einen gerechten Ausgleich zwischen den 
Interessen der Bewohner auf der einen Seite und den im Chemiepark ansässigen 
Unternehmen auf der anderen Seite zu erreichen.  

 
 Ein bloßer "Bestandsschutz" ist für den insoweit angestrebten Interessenausgleich 

offensichtlich nicht ausreichend. Denn dieser führt faktisch nicht nur zu erheblichen 
Wertminderungen der betroffenen Grundstücke, sondern würde auch 
angemessene Modernisierungs- und ggf. auch Instandsetzungsmaßnahmen ggf. 
entgegenstehen und damit zu im vorliegenden Fall nicht ohne weiteres 
vertretbaren Belastungen für die Bewohner des Gebiets führen.  

 
 Ohne eine städtebaurechtliche Absicherung nicht nur des Bestands der dort 

vorhandenen Wohngebäude, sondern auch angemessener und eingegrenzter 
Erweiterungsmöglichkeiten für diese, die mit der Aufstellung des Bebauungsplans 
01-2013 erfolgt, wäre der von der Stadt angestrebte gerechte Interessenausgleich 
nicht möglich.  

 
 Ein solches Verfehlen der von der Stadt verfolgten städtebaulichen Zielsetzung 

würde jedoch die Erforderlichkeit der Planung im Sinne des § 1 Abs. 3 BauGB und 
damit deren Rechtmäßigkeit in Frage stellen.  

 
 Ungeachtet der insoweit durch den Bebauungsplan erfolgten städtebaurechtlichen 

Absicherung der Rechte der Eigentümer bzw. Anwohner "Am Kraftwerk" 
beabsichtigt die Stadt – wie ausgeführt – den in den letzten Jahren erfolgten 
freihändigen Grunderwerb in dem Gebiet weiter fortzusetzen und die zu 
städtischem Eigentum erworbenen Grundstücke dauerhaft nicht mehr zur 
Wohnnutzung bereitzuhalten.  

 
 Ein Widerspruch zwischen dem privatrechtlichen Flächenankauf durch die Stadt 

und der städtebaurechtlich erforderlichen Herbeiführung einer gerechten 
Abwägung der in der vorliegend gegebenen Gemengelage im Konflikt zueinander 
stehenden Nutzungsansprüche im Rahmen der von der Stadt zu betreibenden 
Bebauungsplanverfahren besteht nicht. 
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Zu III.  Mit der Aufstellung der Bebauungspläne 01-2013 btf und 02-2013 btf verfolgt die 

Stadt Bitterfeld-Wolfen u.a. den Zweck, sowohl für die Anwohner "Am Kraftwerk" 
als auch für die im westlichen Teil von Areal E gelegenen Industrieunternehmen 
möglichst "Planungssicherheit" für die Zukunft zu schaffen.  

 
 Insbesondere dient die Aufstellung der Bebauungspläne auch dazu, eine 

"schrittweise" erfolgende Verschärfung des bestehenden Nutzungskonflikts 
zwischen der Wohn- und der industriellen Nutzung auszuschließen. Eine solche 
könnte etwa durch eine Nachverdichtung der Wohnbebauung "Am Kraftwerk – die 
ohne die Aufstellung eines Bebauungsplans zumindest nicht auszuschließen wäre 
– erfolgen. Sie könnte aber auch das Ergebnis des "Heranrückens" z.B. von stark 
geräuschemittierenden Anlagen an bestehende Wohngebäude sein, die als solche 
zwar immissionsschutzrechtlich zulässig sein kann, aber wegen einer damit 
erfolgenden "Ausschöpfung" der zulässigen Geräuschimmissionen an den 
betreffenden Wohngebäuden zu wesentlichen Nutzungsbeschränkungen für die 
baulich noch nicht genutzten Ansiedlungsflächen insbesondere östlich der Rudolf-
Glauber-Straße führen könnte. Von daher ist eine vorausschauende Planung, 
durch welche die industrielle Entwicklung im Bereich von Areal E auf der 
Grundlage eines den gesamten Bereich umfassenden Gesamtkonzepts gesteuert 
werden kann und an deren Inhalte auch die für die Erteilung 
bauordnungsrechtlicher bzw. immissionschutzrechtlicher Behörden gebunden sind, 
sachlich geboten und städtebaulich erforderlich.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abwägungsbogen zum Bebauungsplan 01_2013 btf "Wohnbereich Straße Am Kraftwerk" der Stadt Bitterfeld-Wolfen, OT Bitterfeld 
 

  Seite 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Durch die mit der Aufstellung des Bebauungsplans 01-2013 btf erfolgende 

Festsetzung von für Wohnzwecke genutzten Flächen "Am Kraftwerk" als Teile 
eines allgemeinen Wohngebiets wird für deren Eigentümer bzw. Bewohner eine 
wesentliche Verbesserung der Rechtsposition gegenüber dem jetzigen Status 
eines "unbeplanten Innenbereichs" gemäß § 34 BauGB bzw. u.U. teilweise auch 
"Außenbereichs" gemäß § 35 BauGB erreicht. Die Stadt Bitterfeld-Wolfen geht 
davon aus, dass eine Überplanung des Gebiets frühestens nach einem 
vollständigen Erwerb der dort befindlichen Grundstücke erfolgen wird.  

 
 
(Hinweis: Die Abgabe einer Stellungnahme im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB ist nicht erfolgt.) 
 
 
 
Beschlussfassung:  
 
Die Stellungnahme wird von der Stadt Bitterfeld-Wolfen zur Kenntnis genommen. Die 
Hinweise werden in der Planung berücksichtigt.  
Eine Beschlussfassung ist nicht erforderlich.  
 
 

Stimmverhältnis:  ja  nein  Enthaltung  
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Stellungnahme gemäß  § 3  Abs. 1  BauGB (Bürgerbeteiligung)  § 3  Abs. 2  BauGB (öffentliche Auslegung) 
  § 4  Abs. 1  BauGB (frühzeitige Trägerbeteiligung) x § 4  Abs. 2  BauGB (Trägerbeteiligung) 

 

Lfd. Nr. des Abwägungsbogens: 96a     Seiten: 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 




